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Vollzug der Wassergesetze;
Wasserkraftanlage „Böbrachmühle" am Rothbach, Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen des Herrn
Konrad Müller, Poschinger Hütte 5, 93471 Arnbruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Anlage übergeben wir die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmaipflege. Die Untere
Denkmalschutzbehörde schließt sich der Stellungnahme des LfD an.

Mit freundlichen Grüßen
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Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG)
Gemeinde Böbrach, Böbrachmühle 1, Landkreis Regen, Regierungsbezirk
Niederbayern (Denkmalnummer: D'2-76-118-6)
Hier: Wasserkraftanlage - Wiederherstellung der Wasserräder

Gebietsreferentin: Stephanie Elserbeck M.A., Oberkonservatorin

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) liegt eine Anhörung Im

baurechtlichen Verfahren zum Vollzug der Wassergesetze für die Wasserkraftanlage

„Böbrachmühle" zur Stellungnahme vor.

Im Rahmen des Verfahrens steht die sog. „Böbrachmühle" In Rede. Bei dieser

handelt es sich um ein Einzelbaudenkmal Im.Sinne von Art. 1, Abs. 2 BayDSchG. Sie

Ist mit folgendem Text In der Denkmalliste des Landkreises Regen verzeichnet:

2-76-118-6 Gemeinde Böbrach, Böbrachmühle 1

„Mühle, zweigeschossiger Schopfwalmdachbau mit Putzgllederungen, Giebel

verschlndelter Blockbau, Portal bez. 1833; Sägewerk, eingeschossiger Satteldachbau,

Radstube nach Osten mit Pultdach, Holzständerwerk, mit zwei großen Wasserrädern,

1. Hälfte 19. Jh/'

Das BLfD Ist bereits seit mehreren Jahren Immer wieder in das Verfahren zur

Errichtung einer Wasserkraftanlage am Standort eingebunden. Eine abschließende

Stellungnahme im Verfahren war der Denkmaifachbehörde bislang jedoch nicht

möglich, da Unklarheiten insbesondere Im Bereich der Planung bestanden. Zuletzt

erfolgte dahingehend eine Stellungnahme am 20.06.2023.
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Mit neuerlichem Anschreiben wird das BLfO ausdrücklich darum gebeten

ausschließlich Stellung zur Sanierung der geplanten Wasserräder zu nehmen. Eine

darüberhinausgehende Betrachtung der Antragsunterlagen erscheint daher nicht

erforderlich und wird unterlassen.
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Festzustellen ist, dass trotz mehrmaliger Prüfung der Unterlagen keine

Konstruktionszeichnungen für die in Rede stehenden Wasserräder vorgefunden

werden konnten. In den Unterlagen finden sich lediglich schematische Darstellungen

von Wasserrädern und Angaben zu Größe und Durchmesser. Die

Denkmalfachbehörde zeigt sich daher erneut verwundert, dass es im Rahmen dieses

langwierigen Verfahrens nicht möglich Ist, aussagekräftige Unterlagen vorzulegen.

Um eine weitere Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden, bitten wir die Vorlage

aussagekräftiger Unterlagen (maßstabsgetreue Konstruktionszeichnungen) und die

Freigabe derer durch die Denkmalbehörden als aufschiebende Bedingung in den

avisierten Genehmigungsbescheid aufzunehmen.

Für Rückfragen oder vertiefende Erläuterungen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Nach Diktat verreist

Stephanie Eiserbeck M.A.

Oberkonservatorin

Anlage; 1 Planmappe DIN A4 retour
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